
Jugendlichen der vom Lehrlingskollektiv als Vertreter 
benannte Lehrling J., der Lehrobermeister sowie zur 
gesamten Erziehungssituation der Vertreter des Refe
rats Jugendhilfe gehört.

Aus den G r ü n d e n :
In der Beweisaufnahme hat sich das Gericht sehr ein
gehend mit der gesamten Entwicklung des Jugendlichen, 
den Verhältnissen im Elternhaus, seinem Verhalten 
auf der Arbeitsstelle und in der Schule und auch mit 
der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlung be
faßt.
Der jugendliche Angeklagte hat sich — fortgesetzt han
delnd — der gewaltsamen Unzucht gemäß § 176 Abs. 1 
Ziff. 1 StGB schuldig gemacht, indem-er vorsätzlich mit 
Gewalt unzüchtige Handlungen an Frau W. und an 
Frau R. vornahm.
Um die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Jugend
lichen feststellen zu können, war es notwendig, ein
gehend zu überprüfen, inwieweit er nach seiner ganzen 
geistigen und körperlichen Entwicklung reif genug war, 
das Verwerfliche und Strafrechtswidrige seines Tuns 
einzusehen und dieser Einsicht gemäß auch zu han
deln. Das Gericht bejaht das Vorliegen dieser Reife. 
Der Jugendliche ist körperlich und geistig normal ent
wickelt. Er ist keinesfalls ein Außenseiter, sondern 
steht mitten im gesellschaftlichen Leben. Er ist in das 
Lehrlings- und auch in das Sportlerkollektiv einbe
zogen. Nach der Aussage seines Lehrobermeisters und 
des Lehrlings J. als Vertreter des Lehrlingskollektivs 
ist er ein stets einsatzbereiter und strebsamer junger 
Mensch, der jetzt bemüht ist, die Wissenslücken zu 
beseitigen, die er durch Versäumnisse in der Schule in 
den zurückliegenden Jahren hat. Ihm können bereits 
selbständige Arbeiten übertragen werden. Auch durch 
den Besuch der Volkshochschule zeigt der Jugendliche, 
daß er bereits Erkenntnisse für die Gestaltung seines 
Lebens gewonnen hat und sich bewußt ist, daß im Be
ruf wie im Leben allein die Kenntnisse und die Lei
stungen entscheiden.
Der Angeklagte handelte bei seinen strafbaren Hand
lungen in wollüstiger Absicht. Er war geschlechtlich er
regt und wollte diese Erregung abreagieren. Aufgabe 
des Gerichts war es, zu erforschen, warum gerade der 
jugendliche Angeklagte nicht die erforderlichen Hem
mungen zeigte, wie sie die meisten jungen Menschen 
in diesem Alter aufbringen. Das Gericht kam zu der 
Auffassung, daß ursächlich dafür das Unterlassen einer 
sexuellen Aufklärung durch die Eltern ist. Zwar hat 
der Jugendliche in seinen Eltern ein gutes Vorbild, aber 
sie haben es offensichtlich nicht verstanden, den be
sonderen Bedingungen der Entwicklungssituation im 
Pubertätsalter Rechnung zu tragen. Es gab keine ka
meradschaftlichen Aussprachen, und von den Eltern 
wurde das Eltern-Kind-Verhältnis betont, das auf der 
unbedingten Autorität der Eltern basiert. Der Jugend
liche wurde mit den bei ihm in der Pubertät neu auf
tretenden Gefühlen und mit seinen Fragen nach den 
geschlechtlichen Beziehungen zwischen den Menschen 
allein nicht fertig und hatte nicht das nötige Ver
trauen zu seinen Eltern, um sich mitzuteilen und bei 
ihnen Rat zu holen.
Die strafbaren Handlungen entspringen also nach der 
Überzeugung des Gerichts nicht einer menschenver
achtenden, rowdyhaften, skrupellosen inneren Ein- 
Stellung des Jugendlichen, sondern seiner unausgereif- 
ten Entwicklungssituation. Der Jugendliche war sich 
selbst nicht völlig über seine eigentlichen Ziele und sein 
Wollen im klaren.
Die weitere Erziehung des Jugendlichen erfordert, daß 
die Eltern einen mehr kameradschaftlichen, auf Gleich
berechtigung beruhenden Umgangston zu ihrem Sohn

finden. Er darf nicht gegängelt, sondern muß durch 
Überzeugung geleitet werden. Vor allem hinsichtlich 
der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und der 
Achtung vor der Frau muß er in vertrauensvoller Aus
sprache Aufklärung und richtige Hinweise erhalten.
In Würdigung all dieser Momente hat sich das Gericht 
bei seiner Urteilsfindung dem Antrag des Vertreters der 
Staatsanwaltschaft angeschlossen und den Jugendlichen 
gern. § 176 Abs. 1 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit den 
§§ 1, 4, 17, 18 JGG zu einem bedingten Freiheits
entzug von sechs Monaten bei zweijähriger Bewäh
rungszeit verurteilt. Gemäß § 11 JGG hat es dem Ju
gendlichen die Weisung erteilt, sich bei Frau W. und 
Frau R. persönlich zu entschuldigen sowie den an der 
Volkshochschule begonnenen Lehrgang zur Erreichung 
des Ziels der 8. Klasse mit Erfolg zu beenden.

§ 5 JGG; Erster Abschnitt, IV, B. 3 des Rechtspflege- 
erlasses.
Zur umfassenden Einschätzung der Persönlichkeit eines 
jugendlichen Angeklagten sind nicht nur solche Per
sonen zu hören, die zu ihm in einem Vorgesetzten
verhältnis stehen bzw. mit seiner Erziehung und Be
treuung betraut sind, sondern auch Jugendliche, die mit 
ihm zusammen arbeiten oder die Berufsschule be
suchen.
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Die Jugendstrafkammer hat den Jugendlichen L. wegen 
Diebstahls zum Nachteil gesellschaftlichen Eigentums 
verurteilt und Heimerziehung angeordnet.
Gegen dieses Urteil haben die Erziehungsberechtigten 
und der Jugendliche Berufung eingelegt, mit der sie 
unzureichende Aufklärung des Persönlichkeitsbildes des 
Jugendlichen und die Anwendung einer unrichtigen 
Erziehungsmaßnahme rügen sowie die Anordnung an
derer Erziehungsmaßnahmen anstreben. Die Berufung 
ist begründet.

Aus den G r ü n d e n :
Die Jugendstrafkammer hat den Sachverhalt hinsicht
lich des Tatherganges ausreichend aufgeklärt und die
sen rechtlich auch zutreffend beurteilt. Die von der 
Jugendstrafkammer getroflenen Feststellungen zum 
Persönlichkeitsbild des Angeklagten sind jedoch nicht 
ausreichend, um den Angeklagten allseitig richtig beur
teilen zu können. Die Feststellungen beruhen auf den 
Aussagen der Vertreterin des Referats Jugendhilfe, des 
Jugendbeistandes und des Kollektivvertreters. Diese 
haben auch in der Hauptverhandlung vor dem Senat 
darauf hingewiesen, daß sich der Jugendliche gegen
über anderen Personen, insbesondere seinen Arbeits
kollegen und Vorgesetzten, sehr herausfordernd und 
provozierend benommen habe und daß seine Arbeits
disziplin ungenügend sei, weil er zahlreiche Fehl
schichten habe; auch könnten seine Arbeitsleistungen 
nicht befriedigen. Alle erzieherischen Maßnahmen, die 
insbesondere durch das Betriebsjugendaktiv des VEB P. 
eingeleitet wurden, hätten keinen Erfolg gehabt.
Mit der Berufung wird vorgetragen, daß der Jugend
liche zu negativ beurteilt worden sei. Es könnten Zeu
gen dafür benannt werden, daß die erzieherischen Maß
nahmen in bezug auf den Jugendlichen nicht immer 
richtig gewesen seien, daß er sich auch nicht so negativ 
verhalten habe, wie das insbesondere vom Jugendbei
stand und dem Vertreter des Kollektivs vorgetragen 
worden sei.
Die Jugendstrafkammer hat es unterlassen, zum Per
sönlichkeitsbild des Jugendlichen Vertreter des ehe
maligen Klassenkollektivs der Berufsschule zu hören.
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